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Die Wende gégen Konst’antin
der Papsttum und Frankenreich

IC 5J
Eıs ist weder kulturgeschichtlich och reichsgeschichtlich auf den erstien Blick
selbstverständlich, da{fß sıch die Päpste im 8 Jahrhundert 7zusehends VOoI

Byzanz lösten und dem iränkischen Reich näherten. Denn die Päpste wäaren

zunächst einmal Römer und ühlten un: handelten als Römer. Konnten da
die Franken auch DUr 1m entferntesten den Vergleich mıiıt Ostrom aushal-
ten Das geist1ige un politische Erbe Roms verwles auTt. das Imperium, un:!
diıeses lebte noch, wenn auch In verwandelter Gestalt, un aut seiner Seite
stand eın volles Jahrtausend einer ZWarr wechselreichen aber auch glanz-
vollen Vergangenhéit. Und 6S War In talien och gegenwärtig: aut der Insel
Sizilien, Kalabrien, Neapel und bis Z Mitte des Jahrhunderts auch

Exarchat Ravenna. Selbst Rom bildete staatsrechtlich och einen eil des
Reiches.

Nun wWäar die Organisation des Imperiüms allerdings immer griechiscfiér
geworden und mıiıt der Jateiniıschen Sprache wurde auch die weströmische
Geistigkeit ımmer mehr aus dem Bewußlitsein der regierenden Kreise VT -

drängt Kür das griechische Sizılıen un Großgriechenland (Süditalien)
spielte dieser Umstand natürlich keine Rolle, ohl aber für das latemmieche
Mittel- und Oberitalıen, zumal für Rom So viele alte und kulturelle poli-
tische Bande Rom mıiıt dem Bosporus verknüpften, demütigend mußte

se1inN, daß seine Sprache un se1ın W esen in Byzanz nunmehr als har-
barısch verachtet wurden. ber TOTLZ allem hätte sich nıcht leichthin VOoO

Osten rennen können, gerade auch weil sıch als Mittelpunkt der Kirche
fühlte. Denn auch dıe Kirche stand durch die griechischen Schriften des
Neuen Testamentes, durch ihre frühe Geschichte, durch Konzilien un: die
Blüte griechischer kKirchenväter un Schriftsteller dem Osten an sich viel
näher als eiwa den Franken.

VWie ist also erklären, dafß dıe Päpste 1Im Jahrhundert Saimer Mehr
Von Neu-Rom abrückten und Rückhalt eım fränkischen Königreich such-
ten ? Die kulturelle Entiremdung zwischen Griechen und Lateinern veErmäaßs
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manches, aber aum das Letzte erklären uch die talien bedrückenden
Steuerforderungen der byzantinischen Kaiser reichen als Erklärungsgrund
nıicht hın. Ebenso hat der Druck der erobernden Langobarden dieAbkehr
Vo Osten DUr beschleunigt, nicht erstmalig un erstlinig verursacht. Die
für Kuropa schicksalsbestimmende Annäherung zwischen Papsttum und
Frankenreich hat tiefere Gr nde. Der tieiste dürfte darin liegen, dafß Rom
un Byzanz sehr verschiedene Auffassungen VOo Kirche, Christentum und
Reich hatten. Diese Problematik reicht ZUr his ZU. sogenannten konstan-
tinischen Wende

Kıs wird uUuNseTeEN JTagen 1e ber diese „Konstantinische Wende‘®®
redet un geschriıeben®. Ja, SiC ist geradezu CINEIM, allerdings schr nebel-
haften, Schlagwort geworden. ID wird nämlich darunter sehr Verschiedenes
verstanden. Wenn damit gemeınt wa Wende des Christentums ZUr Be-
jahung des Staates un ZULC „grundsätzlichen Bereitschaft der Kirche mi1t
dem Staate zusammenzuarbeiten würde diese Wende mıiıft den Ursprün-
SCH der christlichen Lehre VO Staat zusammenfallen (Röm 1-()
das Wort ‚„ Wende“*‘ warTe völlig tehl Platz Wenn dagegen gemeınt
ist da{fß mı17 Konstantin dıe Kirche bewußt als St ize der Reichseinheit

den Sonnenglanz kaiserlicher uld aufgenommen wurde und ach
sÜü vielen Verfolgungen nunmehr den amtlıchen Schutz der Regilerung g‘e-
NO mag die Redeweise VO  —; der Wende ohl Sinn haben
handelt sich annn aber, grundsätzlich gesehen, nıicht eiINe Wende der
Kirche ZU Staat, sondern des Staates ZU Kirche. Geschichtlich gesehen ist

dagegen C1MN anders.Denn ist natürlich klar, daßmıt dem Auf-
hören der Verfolgung un! dem Anheben der kaiserlichen Gunst die hri-
sten un endgültig auch stimmungsmäßlig diesem bestimmten politischen
Gemeinwesen des Römerreiches ı eiIiNe positıvere Beziehung iraten. Das e
schreckende apokalyptische Gesicht VOo  a Rom als dem zweıten Babylon, der
großen Hure,; die trunken ist VO Blut der Heiligen und Martyrer *, irat
den Hintergrund. In diesem erweıterten INN ann INan allenfalls mıt Recht

E von „„‚konstantinischen Wende‘®‘‘®i  9 eiNer Wende der Christen ZUIH

Reich sprechen.
Nun ıst jede Wende des Christen VWelt C111 Wagnıs, aber 61in Otwen-

diges, und birgt ihre Gefahren. „Die trennende Frontlinie zwischen Kirche
und Staat ach der Wende des Konstantin ZuUIN Christentum un iN Kraft
seiner gleichzeitigen Politik der Reichseinheit wird Tast hauchdünn und
steht jedem Durchbruch offen.°‘5 Die Kirchengeschichte seıt Konstantin
zeigt |188! der Tat, da{fß diese Durchbrüche ı wieder versucht worden sınd
Uun! da{fß die Kirche sich sehr oft das Bestreben der Herrscher 7U wWeIN-

°  % . Peter Giıloth, Kirche der Schwelle der Zukunft, Hochland
97{ und Hugo Rahner S 9 Konstantinische Wende? dieser Eschr. 167

(1961) 419 It
Hugo Rahner 49)°)
Friıtz Taeger 505; Christopher Dawson a.,

p  x 5 H. Rahner 49)



den hatte, einerVOoOStaatbeschützten Gemeinschaft verstaat-
lichten Einrichtung ZU werden. In SCINEIN Buch „Kirche und Staat ı rühen DE  23

Mititelalter®® beschreibt Rahner das Hıngen der Kirche die Freiheit ihre
göttliche Aufgabe erfüllen. Obschon Konstantin der Große grundsätzlich
den Eigenbereich der christlichen Gemeinde anerkannte, begann der Kampt
schon untier ihm. „Il.'l der Not des politischen Alltags un dem Drängen SC1-

nNer hıs anls Lebensende nıcht getauften religıiösen Meinungen, wird aus Kon-
tantın och der erstie Herr der Reichskirche der mıt großartiger, aber g_
fährlicher Hemmungslosigkeit die Kirche Ordert un: kommandıiert °° 6 Und

Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte wuchs sich dieses Herrentum
byzanz ZU Priesterkönigtum des kaiserlichen Herrschers aUS. Natürlich
konnte die Kirche diese priesterköniglichen Ansprüche der Cäsaren nicht
hinnehmen, sondern mußte S1C  h rüsten, il abzuwehren. Eben das Jahr-
hundert bıldet den etzten Abschnitt dieses erbitterten Streites zwischen
dem päpstlichen Rom und dem kaiserlichen Byzanz. Er 1st wenı1gstens
eıt das Abendland aNngınS, das sich das römische Oberhaupt geschart 7  4hatte, siegreich beendet worden.

Um die Gegensätze ZU verstehen, werfen WIT kurzen Blick auf die
byzantinische Theologie VO  — Reich un Kirche, WIC S16 sıch bis ZHöhe- S 74  ‚4r  Daf-punkt der Krise Jahrhundert ausgebildet hatte. Das oströmische oder
griechische Kaiserreich umfaßte ZWar Völker verschiedenen Stammes, WAar

aber geschmiedet durch uralte politische Ideale und Interessen, £1N€ SEMEIN-
same Kultur der führenden Schichten und einNn unausrottbares weltlich SC1L-
stıges Sendungsbewußtsein Es glaubte SC Recht auf Weltherrschaft
und den unmittelbar göttlichen Auftrag, die altehrwürdigen Kultur-
guter sowohl als auch den Glauben den wahren ott YANN schützen und
verbreiten. Das oströmische Reichsvolk war das eue Gottesvolk auserwählt
den bürgerlichen Frieden un das geıstıge eıl der Welt A schaffen un!

tördern!.
Die kaiserliche Majestät rag iM alles überstrahlender Hoheit über das

Irdische hınaus und wäar VO Nimbus göttlicher Erwählung umtlossen®8.
Zwar gottgleich W1e der heidnischen Spätantike ist der Kailser nıcht mehr A  -nl  U
dafür aber der Stellvertreter Christi un: Gottes auf Erden, der Rex-sacerdos,
Priesterkönig (Baoıheuc SCDEL Ja die Benennung L  LOS chri-
stusgleich kommt vor? Ihm ıst nıcht NUur der Staat sondern letztlich auch
die Kirche anvertraut. Wenn das Gottesvolk autf Erden Einheit Frieden
und Ordnung leben un Grenzen nıcht NUur bewahren, sondern bis Z.u

den Enden des Erdkreises ausdehnen soll muß Verfassung Spiegel-
bild der himmlischen, stireng monarchisch SC1IMH 10 Und cdieser Monarch

*1s1 nach geheiligtem Herkommen der Kaiser. Für eINe eigenständige Kirche
als vollkommener Gesellschaft War dieser KReichstheologie eın Platz,
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P- G. Friedrich Klenk

{  GFnedfi°hKle‚nk  Bfld«%te vielrfieh‘r einefi ifitegrierenden Bestaildbei—l dßs einen chfistliél_wlfi, den  „Römern‘ anvertrauten Reiches.  Es war selbstverständlich, daß die kirchlichen Oberhirten, zumal die  Päpste, dagegen aufbegehrten. Freilich war das sehr schwierig; denn Päpste  und Bischöfe waren Bürger des Reiches, eines Reiches, in dem die kaiser-  liche Allgewalt seit Jahrhunderten nur sehr widerwillig Grenzen duldete.  Eine letzte Entscheidung fiel erst, als eine geschichtliche Situation heran-  gereift war, die es dem Papst erlaubte, sich aus den kaiserlichen Fesseln zu  befreien. Diese Gelegenheit ergab sich im 8. Jahrhundert.  Schon seit Jahrhunderten hatte sich die Macht des Imperiums im lateini-  schen Westen vermindert, waren seine Gebietsverluste gewachsen. Nunmehr  drohten die Langobarden zu den eigentlichen Herren Italiens zu werden,  und Rom und die Kirche blieben ohne kaiserlichen Schutz dem Druck der  langobardischen Könige ausgesetzt. Zum Verlangen nach Freiheit der Kirche  gesellte sich die Notwendigkeit, vor dem Andringen der rücksichtslosen Er-  oberer Zuflucht und tatkräftige Hilfe zu finden. Daß dabei die Augen der  römischen Oberhirten auf die Franken fielen, ist durchaus natürlich. Denn  das fränkische Reich war zum mächtigsten des Abendlandes geworden.  Der oströmische christliche Reichsgedanke ist universal; zur antiken Idee  des Imperiums als der allgemeinen, die Kulturvölker überspannenden Welt-  organisation war der Universalitätsanspruch des Christentums getreten. Wie  alle Völker von Rechts wegen zur christlichen Gemeinschaft berufen waren,  so auch zur universalen Gemeinschaftsform der Civitas Romana. Wie jeder  Mensch der Bestimmung nach Christ ist, so auch Römer und Untertan des  Kaisers1l., „Ein überaus anspruchsvoller, stolzer und exklusiver Reichs- und  Kaiserbegriff, theokratisch, pneumatisch und mit den neuplatonischen Ge-  dankengängen der späthellenistischen Philosophie ebenso erfüllt wie mit  dem Traditionalismus unveränderlicher positiver Rechtsnormen.*“ 12 Das öst-  liche Christentum, durchtränkt von orientalischer Mystik und griechischer  Spekulation, spiegelt sich in ihm wider.  Das fränkische Königtum konnte aus sich heraus natürlich derartig uni-  versale Ansprüche nicht stellen. Zudem war es jung, jünger als die Kirche  und blickte zu dieser auf als zu der ehrwürdigeren, älteren, nicht nur reli-  giös, sondern auch kulturell führenden Institution. Es besteht allerdings  kein Zweifel daran, daß auch die fränkischen Herrscher ihre monarchische  Gewalt auf.die Kirche (z. B. Karl Martell) auszudehnen strebten. Aber einst-  weilen geschah dies nicht aus dem Prinzip einer christlichen Theokratie her-  aus, und überdies konnten die Franken von sich aus, d. h. kraft altüberkom-  mener Königs- und Reichsherrlichkeit keinen Absolutheitsanspruch stellen  und keinen allgemeinen Gehorsam fordern, nicht einmal im lateinischen Teil  des Erdkreises. Erst mit Karl dem Großen und seiner de facto imperialen  Ausweitung des Frankenreiches entstanden hier schwere Probleme. Ein we-  1 ebd. 210—211.  12 ebd. 211.  98bildéte vielmehr einen integrierenden Bestalldteil des DE Cheistlichen. den
„„Römern“‘ anvertrauten RKeiches.

Eıs war selbstverständlıich, da{fßs die kirchlichen Oberhirten, zumal dıe
Päpste, dagegen aufbegehrten. Freilich wWwWar das schr schwierig; enn Päpste
und Bischöfe Warell Bürger des Reiches, eiINes Reiches, ın dem die alser-
hliche Allgewalt seıt Jahrhunderten 1Ur sehr widerwillig (GGrenzen duldete.
Eine letzte Entscheidung tiel erst, als eine geschichtliche Situation heran-
gereift WÄäarlL, die e6s dem Papst erlaubte, sich aus den kaiserlichen Fesseln YAN

befreien. Diese Gelegenheit ergab siıch. ım Jahrhundert.
Schon seıt Jahrhunderten hatte sich die Macht des Imperiums 1m lateinı-

schen esten vermindert, se1ine Gebietsverluste gewachsen. Nunmehr
drohten die Langobarden den eigentlichen Herren taliens werden,
un Rom un: die Kıirche blieben ohne kaiserlichen Schutz dem Druck der
Jangobardischen Könige ausgesetZL. Zum Verlangen nach Freiheit der Kirche
gesellte sich die Notwendigkeit, VOF dem Andringen der rücksichtslosen KEr-
oberer Zutflucht un! tatkräftige Hılfe finden. Dalß dabei die Augen der
römischen Oberhirten auf die Franken fielen, ıst durchaus natürlich. Denn
das iIränkische Reich War ZU. mächtigsten des Abendlandes geworden.

Der oströmische christliche Reichsgedanke ist unıversal; ZUE antiken Idee
des Imperiums als der allgemeınen, die Kulturvölker überspannenden Weelt-
organısatıon WAar der Universaliıtätsanspruch des Christentums©Wie
alle Völker Vo  — Rechts ZUC christlichen Gemeinschaft berutfen WAarch,

auch universalen Gemeinschaftsform der Clivitas Romana. Wie jeder
Mensch der Bestimmung ach Christ ist, auch Römer un Untertan des
Kaisers11. „ HIn überaus anspruchsvoller, stolzer un exklusiver Reichs- un
Kaiserbegri{ff, theokratisch, pneumatisch und mıt den neuplatonischen (:
dankengängen der späthellenistischen Philosophie ebenso ertüllt W1€ nıt
dem Traditionalismus uınveränderlicher posıtıver Rechtsnormen.“ Das Ost-  v
liıche Christentum, durchtränkt VoO  b orientalischer Mystik un grlechischer
Spekulation, spiegelt siıch in ihm wiıder.

Das Iränkische Königtum konnte aus sich heraus natürlich derartig unı-
versale Ansprüche nıcht stellen. Zudem war 6S Jung, jünger als die Kırche
un blickte dieser aut als der ehrwürdigeren, älteren, nıcht reli-
g1Ös, sondern auch kulturell führenden Institution. Es besteht allerdings
eın Zweiftel daran, da{fs auch die Iränkischen Herrscher ihre monarchische
Gewalt aut die Kirche (Zz arl Martell) auszudehnen strebten. ber einst-
weilen geschah 1€6s nıcht UKn dem Prinzip einer christlichen Theokratie her-
AQUS, und überdies konnten die Franken VOoO  ; sıch aUS, kraft altüberkom-

Königs- und Reichsherrlichkeit keinen Absolutheitsanspruch stellen
und keinen allgemeinen Gehorsam fordern, nıcht einmal 1m lateinischenel
des Erdkreises. Krst mıiıt arl dem Großen und seiner de facto imperlalen
Ausweitung des Frankenreiches entstanden ler schwere Probleme. Eın
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Die Wende Konstantim

sentlicher Unterschied zwischen fränkischer und byzantinischer Reichsideo-
Jogıe blieb auch annnoch bestehen. Kr zeigte siıch ı der größeren Ehr-
furcht VOT dem heiligen Petrus un Nachfolgern Dazu kam noch da{fß

der Mitte des Jahrhunderts Dynastiewechsel stattgefunden hatte
In geschickten Staatsstreich entthronte der Hausmeier Pippin den
legıtımen, aber unfähigen Merowinger-König Childerich Die Billigung
des Papstes Zacharlas mußte dem Herrschergeschlecht die geblüts-
echtliche Legitimität ersetizen Dabel zeıgte sich der Papst allen sichtbar
als höchste moralısche Autorität W esteuropas

1lle diese Umstände begünstigten C111 Zusammengehen
zwıischen Papsttum und Frankenreich Die Stunde rückte heran, sich die
abendländische Kirche dem Druck Ostroms endgültig entziehen konnte Die
Langobardennot gab azu mächtigen Anstofß Bereıits Gregor 1{11 hatte
arl Martell (Majordomus /14—7/41) Hilfe gerufen Papst Stephan IL
erscheint Dreikönigsfest 754 als Schutzflehender VOoOr Pippin Ponthion
Dieser versprach dem Ersuchen des Papstes mıt allen verfügbaren Kräften
Wolge leisten un das VON den Langobarden verübte Unrecht wiedergut-
zumachen Stephan salbte später Piıppin dessen (sattin und Söhne und stellte
sıch schützend VOL das Königtum des karolingischen Hauses

Das Bündnis der Kirche mıt den Franken wWäar geschlossen erhielt SC11HNE
höchste VWeihe Jahr S00 als arl der Große Rom VOoO.  > Leo 188 ZU
Kaiser gekrönt wurde Im römisch fränkischen Bund wurden die rund-
L1Nauern des lateinischen Abendlandes gelegt, die ur C1inN Jahrtausend
Geschichte ragen haben
ber diese päpstliche Krönung VWeihnachtsfest O  i} ist vielerlei vermute
und viel gestrıtten worden. Was veranlaßte den Papst folgen-
schweren Schritt, der Vo  — Byzanz gesehen einfach Aufstand un Verrat
war % ach Heinrich Dannenbauer ıst eigentlich mehr en Zufall SCWESCH,
daß arl ZU Kaiser gekrönt worden ist Papst Leo C1NeEeN gefähr-
liıchen Prozefi verwickelt un hat sich aus Verzweiflung, für SC1-
Nen Hausgebrauch rasch C1NEeEeN Kaiser gemacht VOLr Byzanz siıcher
seın 15 ber WIC kam annn dazu, da das olk Roms, dafß der
Westen mitgemacht hat? Sie hatten doch keinen Grund Leos Verzweiflung

teilen Des Papstes schwierige Lage H1a5 den etzten persönlichen Anstolß
gegeben haben die eigentlichen tiefsten Beweggründe für SC11H Verhalten
darf INa  — arın schwerlich erblicken Schon VI1e. näher liegt C5S, die auch
von Dannenbauer zugegebene Entiremdung zwischen Lateineuropa ıILn
dem griechischen Osten Rechnung seizen, ferner die Jangobardische
Drohung Den etzten Grund für den kühnen Schritt Leos scheint unNns Walter
Ullmann aufzuzeigen Die Krönung Karls durch den Papst 1st der Schluß-
punkt langen theologischen, kirchenrechtlichen un! kirchenpoliti-
schen Auseinandersetzung zwischen dem päpstlichen Rom un dem OSTrFrOM1-  A<
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schen Kaisertum. Leo LL vollzog der Bedrängnisdes Augenblicks'das
längst schon gefällte Verdikt der römischen Kirche ber Byzanz,. Da{fß
ori 800 Sar keinen Kaiser gab sondern 1Ur eiINe Kalserin, Irene, gehört
ZUT Gunst der historischen Stunde, ist jedoch übrigen nebensächlich. 993  ıe
Kaiser des Ostens hatten durch ihren Widerstand die römische
Kirche ihren Anspruch verwirkt chrıstlıche Kaiser sein.‘“ 14

Man INas ber den Rechtstitel streıten, mıt dem 611 Papst das Imperium
habe übertragen können, INan INnas C111l Recht azu leugnen indes nicht
DUr Leo, sondern auch viele, vielleicht die Mehrzahl, der lateinischen Chri-
sien überzeugt, da{fß dem Nachfolger Petri dieses Recht zustünde,
nıgstens Verbindung mıft dem römischen olk (acclamatıo). Um w as 65

uns hier geht, ist, ZCISCH, dafß das Bündnis zwischen Papsttum un Tan-
kenreich eingeflochten. ist das große Drama des Kampfes die abend-
ländische Kirchenfreiheit Die Kaiserkrönung Weihnachtsfest 8300 bildet
darın Höhepunkt Da dabei Vo  - Anfang die päpstliche un die
karolingisch--Iränkische Auffassung des westlichen Kaisertums weıt
auseiınander SINSCH, widerlegt UuUNsSeETE Ansicht nıcht

Die fränkischen Großen und der fränkische Hof sahen 8 der Kaiser-
erhebung keinen realen Zuwachs Macht oder Ansehen, sondern eher CL

Bestätigung und sinnbildlichen Ausdruck bereits bestehender Verhält-
un SOZUSABCNH das Ergebnis der schon EINISC Jahrhunderte alten DNyna-

mık fränkischer Politik Was dem Vorgang plötzlich WAar, 1sT das Gestalt-
werden bereits vorhandenen Machtfülle den Hormen altrömischer
Überlieferung derjenıgen der Cäsaren. arl der Große hatte die (Grenzen
SC11NE5 Reiches WeIit über West- un Mitteleuropa 1ın ausgedehnt Nicht der
Glanz un: die Herrliechkeit ererbten Thrones, sondern Siege S1N:  d

Zeichen göttlicher Gnade un Berufung Er Ist bereits JLräger eiNer

Macht die viele Völker umfaßt und diesem INn auch unıversal i1st
ıst terner als römischer Patricius schon der chutzherr der rechtgläubigen
Christenheit Die Kaiserwürde gab dieser Wirklichkeit DUr och SYIN-
bolischen Ausdruck un den entsprechenden Glanz eın Kaisertum VeOeI -

stand allerdings nıcht 111 antik-römischen, auch nıicht byzantiniseh-
christlichen Sıinn, sondern als Herrschaft ber die ateinisch katholische
Christenheit ährend Z byzantınischen Kaisergedanken wesentlich der
Anspruch auf Kinzigkeit gehörte: NUr eLNn Großkönig für Erdkreis
verstand arl 8S1C.  h als Kaiser neben dem älteren, ehrwürdigeren Kaisertum
der Griechen. Has heißt der fränkische Reichsgedanke War nicht universal
1 ınn des altrömischen, sondern germanisch hegemonial *>

Der Papst sah die Dinge anders. Nachdem Byzanz sSEINETr Berufung 1C
mehr nachkam, den rechten Glauben schützen und der Kirche den Te1L-
heitsraum schaffen und bewahren, dessen SIC bedurfte, ihre Kräfte
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entfalten und hre Aufgabe Menschen erfüllen, S1INS SeINer
katholisch-kaiserlichen Vorrechte verlustig. Das ein unteilbare Kaisertum
der Okumene wurde durch Gottes Gnade und der Kirche Vermittlung
arl un die Franken verhehen. Das wWar EC1IN® einzigartige Auszeichnung,
die den rankenherrscher den Kömern, der Kirche und dem Papsttum VeOeI -

pflichten sollte16
Schon diese grundlegenden Unterschiede iı der Idee VO Reich un der

Kaiserwürde mußten sich ı usammenwirken VO  S Papst unKaiser stO-
rend bemerkbar machen. Überdies wurde arl durch das Sendungsbewußt-
se1inNn VO  -ott erwählten christlichen Monarchen angetrieben, sS1C  h recht
selbstherrlich und eigenwillig auch der kirchlichen Dinge anzunehmen. Die-
SCS Sendungsbewulstsein dürfen WIT nicht mıt den schart geschliffenen
Unterscheidungen heutigen Lehre Vo  — Kirche un Staat beurteilen,
sondern aus dem Selbstverständnis Zeiten heraus tun. Das
frühmittelalterliche Staatsdenken kannte den eigentlichen Staatsbegriff
noch Sar nicht, „Sondern NUur JTräger VO.  — bestimmten, vorwiegend
religiös-sittlichen Aufgaben und das galt ‚, 11 besonderer Weise für das
Kaisertum“©‘17, In dieser Auffassung VO Staat liegen Ansatzpunkte, E die
sowohl 6116 kaiserlich verstandene als auch CiINe päpstliche heokratie
kn  Cpfen konnten.

Vorläufig setizte S1IC.  h die karolingisch--kaiserliche Theokratie durch Karls
Erwählungsbewußtsein wurde Vo  a kirchlicher Seite bisweilen gedämpft (z. B

Streit das Filioque), bisweilen geradezu gefördert,; Ha-
drian als zweiıten Konstantin SCHTIESCH un ıhm 1esen ersten christlichen
Kaiser als Vorbild hingestellt hatl8

Was also hatte die Kircheun das Papsttum durch i1are Wende VOoO  - By-
Zanz ach Aachen gewonnen £ Nun, hart WIe die oströmische lag Karls
and niıcht auftf ihnen un auch für S tere Jahrhunderte war der Kirchen-
kampf zwıschen Rom und Byzanz nıcht umsonst gekämpft worden. Diese
späteren Zeiten Nutzen daraus, daßLieos un: seiner Vorgänger Wider-
stand das östliche Staatskirchentum die theologische Reflexion ber
denrn Unterschied Vo  an Kirche und Imperium, zeitlichen und CEWISECNH Anliegen
gefördert den Willen ZUT kirchlichen Freiheit gestählt un kämpferisch SC-
schult hat Man hat Mittelalter diesem Kampf gelernt, mıft
solchen Erfolg, da{fß Z Zeiten umgekehrt nıcht mehr die gelst-
lichen Belange, sondern JEeNE des Staates kurz amen (mittelalterliche
Papaltheokratie).

Ullmann 147—1483; Dölger- 209—210.
17 Friedrich Kempf SJ, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz IIL., Miscel-

lanea Hıst. Pont.., Rom 1954,
1: Seppelt . Z
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